
Privatrecht, 
Wirtschaftsrecht, 
Verfassungsrecht

Privatinitiative und Gemeinwohlhorizonte  
in der europäischen Integration

Nomos
https://doi.org/10.5771/9783845264783-1 - Generiert durch IP 216.73.216.89, am 10.03.2026, 06:01:54. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte

Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/9783845264783-1


BUT_Baldus_2088-0.indd   1 09.09.15   12:45

https://doi.org/10.5771/9783845264783-1 - Generiert durch IP 216.73.216.89, am 10.03.2026, 06:01:54. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/9783845264783-1


Herausgegeben von 
Cordula Stumpf
Friedemann Kainer
Christian Baldus

in Verbindung mit dem
Arbeitskreis Europäische Integration e.V.

BUT_Baldus_2088-0.indd   2 09.09.15   12:45

https://doi.org/10.5771/9783845264783-1 - Generiert durch IP 216.73.216.89, am 10.03.2026, 06:01:54. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/9783845264783-1


 Cordula Stumpf | Friedemann Kainer |  
Christian Baldus (Hrsg.)

Privatrecht,  
Wirtschaftsrecht,  
Verfassungsrecht

Privatinitiative und Gemeinwohlhorizonte  
in der europäischen Integration

Festschrift für Peter-Christian Müller-Graff 
zum 70. Geburtstag am 29. September 2015

Nomos

BUT_Baldus_2088-0.indd   3 09.09.15   12:45

https://doi.org/10.5771/9783845264783-1 - Generiert durch IP 216.73.216.89, am 10.03.2026, 06:01:54. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/9783845264783-1


Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in  
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische  
Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. 

ISBN 978-3-8487-2088-0 (Print)
ISBN 978-3-8452-6478-3 (ePDF)

1. Auflage 2015
© Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2015. Printed in Germany. Alle Rechte, auch 
die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen Wiedergabe und der Über-
setzung, vorbehalten. Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.

BUT_Baldus_2088-0.indd   4 09.09.15   12:45

https://doi.org/10.5771/9783845264783-1 - Generiert durch IP 216.73.216.89, am 10.03.2026, 06:01:54. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/9783845264783-1


https://doi.org/10.5771/9783845264783-1 - Generiert durch IP 216.73.216.89, am 10.03.2026, 06:01:54. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/9783845264783-1


https://doi.org/10.5771/9783845264783-1 - Generiert durch IP 216.73.216.89, am 10.03.2026, 06:01:54. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/9783845264783-1


Vorwort

I.

Am 29. September 2015 vollendet Peter-Christian Müller-Graff sein sieb-
zigstes Lebensjahr: im aktiven Dienst und in der Vollkraft seines Schaf-
fens. Jahr um Jahr, Jahrzehnt um Jahrzehnt kommen neue Schriften, Akti-
vitäten und Initiativen hinzu, er ist in Heidelberg und in der Welt präsent
wie nur wenige. Sein Werdegang und seine Verdienste sind hier schon aus
Raumgründen nur in den Grundzügen nachzuzeichnen (II.). Wohl aber
soll gesagt werden, warum diese Festschrift so ist, wie sie ist (III.), und
warum sie so betitelt ist (IV.). Denn der Jubilar wägt seine Worte, und in
dem Wort von den Gemeinwohlhorizonten steckt viel von seiner wissen-
schaftlichen Persönlichkeit.

II.

Studium und Promotion führten Peter-Christian Müller-Graff nach Göttin-
gen, Berlin, Tübingen und an die Cornell University in Ithaca, N.Y., das
Referendariat unter anderem zum Juristischen Dienst der Europäischen
Kommission. Auf Promotion (1973, bei Ludwig Raiser: „Rechtliche Aus-
wirkungen einer laufenden Geschäftsverbindung im amerikanischen und
deutschen Recht“) in Tübingen und baden-württembergisches Assessorex-
amen (1974) folgten 1982 die Habilitation bei Wernhard Möschel: "Unter-
nehmensinvestitionen und Investitionssteuerung im Marktrecht" (Tübin-
gen 1984) und nahtloser Übergang auf die erste Professur in Köln. Dort
war der Jubilar seit 1985 auch im Wettbewerbssenat des OLG tätig, was
ihm viel bedeutet. Bereits 1986 erhielt er zwei Rufe auf Ordinariate in Os-
nabrück und Trier. In Trier lehrte er die folgenden acht Jahre und bekam
drei weitere ehrenvolle Rufe, nunmehr auf Ordinariate in Mainz, Würz-
burg und Heidelberg.

Er wurde 1994 in Heidelberg auf den Lehrstuhl für Bürgerliches Recht,
Handels-, Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht, Europarecht und Rechts-
vergleichung berufen, verbunden mit einer Direktorenstelle am Institut für
deutsches und europäisches Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht der
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Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Dort bekleidete er eine Vielzahl
von Ämtern in Institut, Fakultät und Gesamtuniversität. Besonders zu nen-
nen ist sein insgesamt fünfjähriges Dekanat in einer Zeit akuter Bedro-
hung der Fakultät (1999-2004): eine Belastung, die manch anderer wissen-
schaftlich nicht durchgehalten hätte, und eine Zeit, deren schiere Länge
anderen den Ostrakismos eingebracht hätte. Dem Jubilar aber trägt die sei-
nerzeit bewiesene Klugheit und Disziplin, Umsicht und Festigkeit bis heu-
te Dank und Anerkennung des Kollegiums ein. Es ist kein Zufall, dass er
bis heute weit über seine Ämter hinaus quer durch die Universität in zahl-
reichen Angelegenheiten um Rat und Hilfe gebeten wird.

Zu sagen, mit dem Gang nach Heidelberg sei Peter-Christian Müller-
Graffs peregrinatio academica beendet gewesen, trifft die Sache nur for-
mal. Die Kurpfalz ist ihm Wahlheimat und Operationsbasis zugleich. Die
Vielzahl seiner nationalen, europäischen und internationalen Engagements
kann hier nicht aufgezählt werden. Es sind buchstäblich Dutzende von
Gastprofessuren, Gremientätigkeiten, Beratungs- und Organisationsaufga-
ben, zumeist in verantwortlicher Stellung. Von denen, die ihm besonders
am Herzen liegen, seien genannt, ohne den Versuch einer zeitlichen und
sachlichen Reihung: die Tätigkeit als Heidelberger Direktor der Schule
des deutschen Rechts an der Jagiellonen-Universität Krakau und Rekto-
ratsbeauftragter der Universität Heidelberg für die Beziehungen mit dieser
Universität; als Rektoratsbeauftragter für den Aufbau der Andrássy-Uni-
versität Budapest, deren Senat er angehört; als Vorstandsvorsitzender des
Arbeitskreises Europäische Integration; als geschäftsführendes Vorstands-
mitglied der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Europarecht in der Ge-
sellschaft für Rechtsvergleichung. Weit über Universitäres hinaus wirkte
er 2002/2003 als externer Experte und Berater des Bundesratmitglieds des
Europäischen Verfassungskonvents. Viele der hier nur exemplarisch ge-
nannten Erfahrungen bündelt er seit 2013 tatkräftig als Vorsitzender des
Deutschen Juristen-Fakultätentages.

Wie sehr ihm die Sache der Studierenden am Herzen liegt, beweisen
seine Engagements als federführender Vertrauensdozent der Studienstif-
tung, als Cambridge-Beauftragter und beim European Law Moot Court
(samt Ausrichtung zweier Regional Finals) – alles ununterbrochen seit
fast 20 Jahren.

Rückschlüsse auf die sachliche und räumliche Spannweite der Tätigkei-
ten des Jubilars gewähren schließlich, neben nationalen und internationa-
len Orden und Ehrenzeichen einschließlich des Bundesverdienstkreuzes,
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drei Ehrendoktortitel: der Eötvös-Loránd-Universität Budapest (2002), der
Universität Bergen (2008) und der Jagiellonen-Universität Krakau (2011).

Fragt man ihn, was ihm wichtig sei, so nennt er nicht die bisher skiz-
zierten Verdienste. Forschung und Lehre, beide klassisch verstanden und
gepflegt, sind für ihn die Essentialia des Hochschullehrerberufs; akademi-
sche Selbstverwaltung und politisch konnotierte Aufgaben sind gewissen-
haft wahrzunehmen, dürfen die Identität des Forschers aber nicht prägen.
Der prinzipienfeste Lutheraner Peter-Christian Müller-Graff liebt das Bild
des klösterlich lebenden Gelehrten. Klösterlich heißt ihm selbstverständ-
lich nicht weltfremd oder weltfeindlich, sondern, eben klassisch, For-
schung und Lehre in individuellem, unabgelenktem Bemühen um Erkennt-
nis, gepflegter Sprache und kollegialem Gespräch. Klassisch heißt für sei-
ne eigene Forschung und Lehre: anspruchsvoll, systematisch, dogmatisch,
grundlagensensibel, auf praktische Problemlösung vor allem aus richterli-
cher Perspektive angelegt. Der einzelne Interessenkonflikt wird immer
und immer wieder in seinen größeren Rahmen gestellt, die Teilgebiete des
Rechts werden zusammengehalten, das Recht in seinen Spezifika wird ge-
gen außerrechtliche Ordnungs- und Erkenntnismodelle gehalten. Das
jüngste, hoffentlich nicht das letzte, Monument dieser Haltung ist die En-
zyklopädie Europarecht.

Dieses Denken im System steht keineswegs im Gegensatz dazu, dass
der Jubilar nicht müde wird, die zentrale Rolle des Wirtschaftsrechts zu
betonen. Es ist sein zentrales Arbeitsgebiet, er hat es systematisch und sys-
tematisierend durchdrungen; er versteht es nicht sektoriell, nicht atomi-
siert, sondern als Impulsquelle und Anwendungsfeld für die Systeme des
Bürgerlichen Rechts wie des Europarechts. Wer „Wirtschaftsrecht“ als
einen thematisch und methodisch reduzierten Gegenstand nichtuniversitä-
rer Ausbildung missversteht, kann sich angemessen formulierter, sachlich
aber vernichtender Kritik des Jubilars sicher sein.

So hat Peter-Christian Müller-Graff die Lehre im Bürgerlichen Recht
nie vernachlässigt und stets den Blick in alles schweifen lassen, was rund
um das Wirtschaftsrecht liegt. Bekannt ist sein Interesse an den Nachbar-
wissenschaften, namentlich der Politologie und der Ökonomie, geradezu
legendär sind seine rapports de synthèse in allen möglichen Sprachen auf
Tagungen höchst unterschiedlichen Gegenstandes, alles gestützt auf den
Fundus umfassender Bildung. Entsprechend stellen sich seine wissen-
schaftlichen Beziehungen dar: Die Dissertationsthemen und die heutigen
Tätigkeitsbereiche der über 70 Doktoranden aus dem In- und Ausland so-
wie der beiden habilitierten Schüler (weitere Habilitationen stehen an) be-

Vorwort

9

https://doi.org/10.5771/9783845264783-1 - Generiert durch IP 216.73.216.89, am 10.03.2026, 06:01:54. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/9783845264783-1


legen nachdrücklich die Fruchtbarkeit dieser lebenslangen Arbeit daran,
Breite nicht strukturlos und Tiefe nicht beziehungslos werden zu lassen.
Ein Blick in das Inhaltsverzeichnis dieser Festschrift führt in dieselbe
Richtung: Ein geringer Teil der Eingeladenen war aus respektablen per-
sönlichen oder beruflichen Gründen und mit Bedauern daran verhindert,
einen Aufsatz beizusteuern. Die Themen der eingegangenen Beiträge aber
zeigen, woran denkt, wer gebeten wird, etwas für den Jubilar zu schreiben.

Auch wer Peter-Christian Müller-Graff als akademischen Lehrer oder
aus kollegialer Zusammenarbeit gut kennt, fragt sich immer wieder, wie er
seine Aufgaben nicht nur überhaupt bewältigt, sondern vor allem, woher
jene Verbindung von Ernsthaftigkeit und Schalk, Ruhe und Zuversicht
kommt, die ihn auszeichnet. Er ist ein akademisches Unikum, sozusagen
die inkarnierte Wiedergewinnung der Kurpfalz durch einen bayerischen
Kosmopoliten. Humanist durch und durch, ist er wissbegierig, stilsicher,
aufmerksam für die großen und die kleinen Dinge allerorten; sein Blick
sieht überall das handfeste Detail und dahinter die Strukturen und Prinzi-
pien. Vieles ist Disziplin, gelebte Überzeugung von der Sache, vieles die
Fähigkeit zum genauen Notieren, zum Delegieren, zum Unterscheiden
zwischen eigenen und fremden Aufgaben. Manches mag die Schokolade
bewirken, über deren regelmäßigen Konsum belastbare Forschungsergeb-
nisse freilich nicht vorliegen. Über historische Vorbilder ist ebenfalls
nichts Sicheres bekannt; rechtsgeschichtlich tätigen Kollegen fiel die Jhe-
ring-Büste in der Lehrstuhlbibliothek auf; die bisweilen geäußerte Asso-
ziation mit einem Barockfürsten würde der Jubilar gewiss zurückweisen.
Am Ende ist er einfach er selbst, und dies allein rechtfertigte bereits die
Festschrift.

III.

Einbändige Festschriften kann (und soll!) man in die Hand nehmen und le-
sen. Sind sie freilich einer derart weltläufigen Persönlichkeit gewidmet, ist
kein Raum für Archivaufsätze. Dem steht die Bindegrenze entgegen. Und
so sehr der Jubilar, Mitherausgeber von Archivzeitschriften, Archivaufsät-
ze schätzt, weiß er doch nicht erst seit seiner Zeit bei der Kommission:
Oftmals kann man das Wesentliche besser kurz sagen und schreiben. Die
Autoren haben sich nahezu alle in bewundernswürdiger Disziplin an die
räumlichen, zeitlichen und technischen Bitten der Herausgeber gehalten.
Auch dafür gebührt ihnen großer Dank. Bei manchem sind auf diese Wei-
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se zwei Artikel entstanden, was der Wissenschaft gewiss nicht schadet.
Die Textgrundlage des Festvortrags wird selbstverständlich in voller Län-
ge abgedruckt.

Die Inhalte zeugen, wie schon gesagt, von der Breite wie von der Ver-
flochtenheit der Interessen des Jubilars. Die Gliederung folgt den mit Titel
und Untertitel der Festschrift angesprochenen großen Linien im Wirken
des Jubilars anhand dessen, was denen, die ihn schätzen, zu diesem Anlass
eingefallen ist. Dass mancher Beitrag in mehr als einer Abteilung seinen
Platz hätte finden können, reflektiert die systemische Prägekraft des Ge-
ehrten.

Das Erscheinen dieses Bandes hat der Nomos Verlag möglich gemacht:
mit kurzen Kommunikationswegen, in perfekter Organisation und durch
die vorzügliche Betreuung, die namentlich Frau Gisela Krausnick dem
Werk hat angedeihen lassen. Zu danken ist auch dem Arbeitskreis Euro-
päische Integration sowie einigen Einzelspendern, die nicht genannt sein
wollen, für finanzielle Unterstützung.

IV.

Zu erklären bleibt der Titel und hier der Untertitel dennoch. Privatrecht,
Wirtschaftsrecht und Verfassungsrecht sind die Großkreise, in denen das
Wirken des Jubilars sich organisiert. Das Gemeinwohl liegt jedem Juristen
am Herzen. Peter-Christian Müller-Graff aber spricht, in juristisch kaum
üblicher, wohl aber interdisziplinär informierter Weise, gern von den Ge-
meinwohlhorizonten: im Plural. Vielleicht liegt hier ein Schlüssel zu sei-
nem Denken. Er ist kein Relativist. Er ist tolerant, wie man es nur sein
kann, wenn man Überzeugungen hat. Er unterstellt, solange es realistisch
ist, auch anderen, dass es ihnen um die Sache und um die gute Sache geht:
Es gibt ein Gemeinwohl, aber viele Horizonte. Darin findet sich vielleicht
Inspiration Ludwig Raisers, indes in neue Sphären fortentwickelt: Der Ju-
bilar weiß, dass Interessen und Perspektiven legitimerweise unterschied-
lich sein können, auch juristisch, auch innerhalb ein und derselben Institu-
tion. Es gibt Verfahren und Stilregeln dazu, wie solche Unterschiede zu
bewältigen sind.

Die Rede von den Gemeinwohlhorizonten appelliert an alle Diskursteil-
nehmer, ihre Rolle in den Institutionen so zu spielen, wie das Recht es ver-
langt und die Politik es möglich erscheinen lässt. Sie erhält und pflegt den
Diskurs und damit das Privatrecht, das Wirtschaftsrecht und die Verfas-
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sung. Was Peter-Christian Müller-Graff zu diesem Werk beigetragen hat
und weiter beiträgt, spiegelt sich in dieser Festschrift.

V.

Es bleibt der Dank. Verlag und Sponsoren wurden bereits genannt. An un-
seren Lehrstühlen haben sich überdies redaktionell Frau stud. iur. Lydia
Förster, Frau stud. iur. Lucina Herzog, Frau stud. iur. Anna Schmitt und
Herr Ass. iur. Thomas Raff besonders verdient gemacht; Herr Raff verant-
wortet zusammen mit Frau Ref. iur. Lena Gerold auch die Indizes. Schon
die Vorbereitung des Werkes wäre kaum denkbar gewesen ohne die um-
sichtige Unterstützung von Frau Ursula Hartenstein und Frau Irene Kreis,
die Organisation der feierlichen Übergabe nicht ohne Frau Patricia Engel-
mann.

Eine Gemeinschaftsarbeit dieses Umfangs verlangt ein bisweilen etwas
summarisches Verfahren, und sie wird am Ende notwendig auch Fehler
aufweisen. Dafür bitten die Herausgeber um Nachsicht.

 
Im Mai 2015
Cordula Stumpf
Friedemann Kainer
Christian Baldus
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Grußwort Anne Peters

Herzliche Geburtstagsgrüße über den Neckar! Peter-Christian Müller-
Graff hat im Laufe seiner langen Schaffensphase souverän den public-pri-
vate split überwunden und sich deshalb immer wieder für die Forschung
am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht interessiert.
Das Verhältnis zwischen Fakultät und Institut war dank seines Engage-
ments stets anregend, manchmal sogar aufregend. In der Ausrichtung von
Moot Courts, der Identifizierung und Förderung junger Talente, Promotio-
nen und gemeinsamen Projekten haben unsere beide Institutionen oft
fruchtbar zusammengearbeitet; und dies war vielfach dem Jubilar zu ver-
danken. Dank seiner ungebrochenen Energie steht einem weiteren Aus-
tausch zu beiderseits interessierenden Themen nichts entgegen! In Be-
tracht kommen etwa Reflexionen zur Legitimität und Effektivität des neu-
en internationalen Kakaoabkommens (Abkommen v. 25.6.2010, in Kraft
seit 1.10.2012; UNCTAD/TD/COCOA.10/3; Text in ILM 50 (2010),
673)). Nach dessen Art. 37 Abs. 1 verpflichten sich die Mitglieder, „den
Konsum von Schokolade zu fördern“, und die Organisation sucht „die Zu-
sammenarbeit mit dem Privatsektor für die Umsetzung dieser Aktivitäten
(Art. 37 Abs. 3). Art. 38 fordert die „Vorbereitung von Studien“, unter an-
derem zu Themen wie „Kakaokonsum und traditionelle und mögliche
neue Nutzungsformen“ und zu „Bezügen zwischen Kakao und Gesund-
heit“.

 
Ich freue mich auf anregende Diskussionen mit Peter-Christian Müller-
Graff und mit allen Kollegen unserer Fakultät.

 
 

 Prof. Dr. Anne Peters, LL.M.
Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht,
Heidelberg
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Grußwort Vassilios Skouris

Peter-Christian Müller-Graff war mir gewiss schon vor der Aufnahme
meiner Tätigkeit am Europäischen Gerichtshof ein Begriff, doch ich habe
ihn eigentlich erst danach richtig kennen und schätzen gelernt. Unsere
Wege haben sich in den letzten fünfzehn Jahren mehrmals gekreuzt und
ich hatte daher Gelegenheit, die besonderen Vorzüge eines vorbildlichen
Wissenschaftlers und überzeugten Europäers zu entdecken. Seine Vorliebe
für das Europarecht hat in diesem Zusammenhang naturgemäß eine wich-
tige Rolle gespielt. Deshalb bin ich den Herausgebern „seiner“ Festschrift
besonders dankbar, dass sie es mir ermöglicht haben, ein kurzes Grußwort
beizutragen, um meine Hochachtung für die Leistungen des Jubilars aus-
drücken zu dürfen.

Mehrere Gesichtspunkte scheinen mir im Hinblick auf die Persönlich-
keit und den Werdegang von Müller-Graff von Bedeutung.

Erstens halte ich für erwähnenswert, dass Müller-Graff von Haus aus
Privat- und Wirtschaftsrechtler ist, was für eine intensive Beschäftigung
mit der Unionsrechtsordnung (als einer eigen- und selbständigen Rechts-
ordnung) nicht unbedingt prädestiniert. Oft haben Europarechtler ihren
Ursprung im öffentlichen Recht, weil die Vertreter dieses Fachs mit Fra-
gen wie Begrenzung der staatlichen Souveränität, Kompetenzverteilung
(zwischen der Union und den Mitgliedstaaten einerseits und zwischen den
Unionsorganen andererseits) oder Umfang und Grenzen der Grundfreihei-
ten und/oder der Grundrechte eher vertraut sind. Zweifellos haben sich die
Dinge inzwischen erheblich gewandelt. Zunächst ist zu betonen, dass das
Unionsrecht schon sehr früh präsent war in spezifischen Bereichen des
Handels- und Gesellschaftsrechts, im Wettbewerbsrecht, im Verbraucher-
schutz oder im (Zivil)Prozessrecht bei den Fragen der Zuständigkeitsver-
teilung unter den Gerichten der Mitgliedstaaten bzw. der gegenseitigen
Anerkennung von Urteilen. Infolge des Vertrags von Lissabon und der
Einbeziehung und Vertiefung des sog. Raums der Freiheit, der Sicherheit
und des Rechts ist der Bezug des Unionsrechts zum Privatrecht noch enger
und intensiver geworden, was eigentlich bedeutet, dass die Kollegen, die
sich mit dem Zivilrecht, dem Handels- und Gesellschaftsrecht und dem
Wirtschaftsrecht befassen, sehr wohl „Europarechtler“ sind und Wesentli-
ches zur Entwicklung des Unionsrechts beitragen können. Betrachtet man
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allerdings die allgemeine Lage, so war das Verhältnis der „reinen“ Privat-
rechtler zum Unionsrecht nicht spannungsfrei, die Einwirkung des europä-
ischen Gesetzgebers in das nationale Privatrecht wurde nicht vorbehaltlos
begrüßt, wenn insbesondere bewährte und überkommene Instrumente des
nationalen (Zivil)Rechts dem Unionsrecht weichen mussten. Das gilt ins-
besondere für den harten Kern des Zivilrechts, wenn man z.B. an die
Schwierigkeiten denkt, die in mehreren Mitgliedstaaten mit der Umset-
zung der Richtlinie über die Produzentenhaftung verbunden waren. Des-
halb ist der Beitrag von Wissenschaftlern wie Müller-Graff besonders her-
vorzuheben, weil sie es übernommen haben, die nationale (Privat)Rechts-
lehre mit dem Unionsrecht anzufreunden und die Angst vor einem „unbe-
kannten Wesen“ erfolgreich abzubauen.

Zweitens ist Müller-Graff ein internationaler Rechtsgelehrter „par ex-
cellence“. Er hat Gastvorlesungen an vielen renommierten Universitäten
des Auslands gehalten und Lehraufträge erfüllt, Promotions- und Habilita-
tionsvorhaben außerhalb Deutschlands unterstützt und ist ein begeisterter
Kongressteilnehmer (und Photograph!). Ich habe ihn bei unzähligen Ver-
anstaltungen getroffen, er ist ein treuer und gern gesehener FIDE-Gast,
weil er aktiv mitwirkt, dort viele Funktionen übernommen hat und sich um
einen echten Rechtsdialog bemüht. Dieser Rechtsdialog hat mehrere Fa-
cetten, die alle Müller-Graff vertraut sind. Einmal geht es um das intensive
Gespräch mit Fachkollegen aus anderen Ländern, um das Problembe-
wusstsein zu wecken und die Voraussetzungen für eine einheitliche Ausle-
gung und Anwendung des Unionsrechts zu schaffen. Ebenso wichtig
(wenn nicht wichtiger) ist die dogmatische Auseinandersetzung mit der
Rechtsprechung der nationalen, aber auch der europäischen Gerichte. Für
diese Art des Dialogs setzt sich Müller-Graff besonders ein und zwar nicht
nur in der Form von schriftlichen Stellungnahmen und Kommentaren zu
spezifischen Urteilen, sondern auch durch die Teilnahme an gemeinsamen
Veranstaltungen mit Richtern des Europäischen Gerichtshofs (in Heidel-
berg, aber auch in Luxemburg), bei denen Erfahrungen ausgetauscht und
die gegenseitigen Positionen klargestellt werden. Aber auch als Prozess-
vertreter vor der Großen Kammer des Europäischen Gerichtshofs habe ich
Müller-Graff erlebt. Denn auch diese Art des Dialogs mit der Rechtswis-
senschaft kann von gegenseitigem Nutzen sein. In diesem Zusammenhang
erinnere ich mich daran, dass wir kurz vor der Durchführung der mündli-
chen Verhandlung in einem wichtigen Verfahren vor der Großen Kammer
gemeinsam an einer Veranstaltung in Krakau teilgenommen haben. Ich
wusste damals nicht, dass er einige Tage später in Luxemburg auftreten

Grußwort Vassilios Skouris
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würde, war also gewissermaßen überrascht, ihn vor mir in seinem Profes-
sorentalar zu sehen, habe aber außerordentlich geschätzt, dass er während
der Tagung in Krakau die anstehende Prozessvertretung mit keinem Wort
erwähnt hat.

Der dritte Punkt betrifft die wissenschaftlichen Leistungen Müller-
Graffs im Europarecht. Das beeindruckende Publikationsverzeichnis be-
weist die Breite und die Tiefe der wissenschaftlichen Interessen des Jubi-
lars, literarisch ist er besonders hervorgetreten durch Monographien, sys-
tematische Werke, Kommentierungen und Einzelbeiträge, die stattlich an
der Zahl und reich in ihrem Inhalt sind. Ohne jeden Anspruch auf Voll-
ständigkeit wären zu erwähnen die einmalige, auf zehn (!) Bände angeleg-
te und deshalb großartige Enzyklopädie Europarecht (mit Armin Hatje),
die ihren Namen wie kaum ein anderes Sammelwerk verdient, das in meh-
reren Auflagen erschienene Buch mit einer Gesamtsicht des Verhältnisses
zwischen Privatrecht und Europäischem (Gemeinschafts)Unionsrecht, die
diversen Beiträge zum Wettbewerbsrecht, die monographisch anmutenden
Kommentierungen zu den Grundfreiheiten. Aber auch über die (nicht ge-
rade engen) Grenzen des Privatrechts hinaus hat sich Müller-Graff geäu-
ßert über die unmittelbare Wahl des Europäischen Parlaments, wiederholt
über das Haushaltsrecht der Europäischen Union, über den Europäischen
Verfassungskonvent oder über die Drittwirkung der Grundfreiheiten und
Grundrechte im Unionsrecht. Angesichts dieses breiten Spektrums wissen-
schaftlicher Betätigung ist es nicht weiter verwunderlich, dass der Jubilar
mehrfacher Ehrendoktor ist.

Nicht unerwähnt sollten schließlich die persönlichen Bindungen blei-
ben, die Müller-Graff mit seinen Fachkollegen eingeht und pflegt. Ich ha-
be das Glück, zu diesem Personenkreis zu gehören und von dieser Bezie-
hung zu profitieren und ich habe das noch größere Glück, mit gleich zwei
laudationes aus der Feder bzw. aus dem Mund von Müller-Graff bedacht
zu sein: Einmal bei der höchst ehrenvollen Verleihung der Ehrendoktor-
würde der Juristischen Fakultät der Universität Heidelberg im Jahr 2010,
die er initiiert hat, und etwas später bei der Übergabe des Dimitris-Tsat-
sos-Preises in Athen. Beide Male habe ich bewundert, mit welchem außer-
ordentlichen Einsatz Müller-Graff meinen bescheidenen Beitrag zum öf-
fentlichen Recht und zum Europarecht ausgewertet und elegant präsentiert
hat. Er möge mir verzeihen, wenn ich nicht denselben Einsatz in diesem
Grußwort an den Tag lege. Ich kann ihm aber versichern, dass es mir eine
Ehre ist, ihm diese wenigen Worte auf den Weg zu geben, weil er wie we-
nige es verdient hat, mit einer Festschrift ausgezeichnet zu werden.

Grußwort Vassilios Skouris
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Ich bedauere unendlich, keinen Beitrag für die vorliegende Festschrift
verfasst zu haben. Die Verantwortung dafür liegt ausschließlich bei mir,
doch ist es mir nicht gelungen, rechtzeitig einen dem Anlass entsprechen-
den Artikel zu liefern. Der humanistisch aus- und vorgebildete Jubilar mö-
ge mir das nachsehen und mir glauben, dass „το μεν πνεύμα πρόθυμον, η
δε σαρξ ασθενής“ war.

 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Vassilios Skouris,
Präsident des Gerichtshofs der Europäischen Union

Grußwort Vassilios Skouris
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